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64.

XVII. Essen.

Wir wenden uns nunmehr zu den im Düsseldorfer und
Kölner Regierungsbezirke gelegenen ehemals zum Grvßherzogthum
Berg gehörigen Landcstheilen, und zuerst zum Stift Essen.
Dieses Stift war 877 von Alfrid, Bischof zu Hildesheim,
»in prsecliolo ine», ^no«! ^8niäe vooatur« gestiftet
Die Vogtei des Stiftes hatte der Graf von Isenburg und
nach dessen Abgang die Grafen von der Mark „gH
verschiedenen Streitigkeiten 1495 durch einen umfassenden Ver¬
trag zu Erbvögten des Stifts gewählt wurden "*), unbeschadet
der Reichsunmittelbarkeit des Stifts. Auch die Stadt Essen
war im Besitze der Reichsunmittelbarkeit, obgleich darüber zwi¬
schen ihr und dem Stifte ein Rechtsstreit bei dem Reichs-
Kammer-Gericht obschwebte

Was dir bäuerlichen Verhältnisse betrifft, so bieten sich

1. dicWachSzinsigen '

dar- Kindlinger liefert eine Urkunde, gemäß welcher 1164 die
freie Helemburgis mit ihren Töchtern sich dem Stifte Essen
zu Wachszinsigen ergeben hatte, um ein Essendisches Gut zu
Vorsthausen zu erlangen "?), und der NsZister Oerai-loruin

293) Urkunde bei ,4nnal. kaä. 1?. I. p, 174—176.
4mnal. 6Iiv. p. 2ej8.

295) Vertrag bei v. Steinen Th. l. S. 514—524.
296) S. Bericht des Ober - Landes - Gerichts zu Hamm über die

Veränderungen in der Gesetzgebung und Gerichts-Verfassung,
welche in den Ländertherlen, welche gegenwärtig den Bezirk
des Königlichen Ober-Landes-Gerichts zu Hamm bilden, in
den Jahren 1802 bis 1820 Statt gefunden haben §. 99. (in v.
Kamptz Jahrbüchern) Bd. 19. S. 98. 99.

297) Hörigkeit. Urk. N. 11. S. 238—240.: „ Ouoä ^ueüain 8e-
,, IsmvurZig, cum S88et livern, utpots <ts livcrs prosapia
,, oriuncia , obkentu cujuadum Koni in Vorstduson 5tatum
,, likortatiz 8uas mukavit, in jus et conäitionem tridutario-
,, rum, <1u08 äsnario8 vol tsntunclem vslonti8 coerac annua-
„ tim aolventium, trsäcrw 80 cum äuak>U8 1iIÜ8 8ui8, Ilclem-
,, durgs viOeiicet st Reiinuäa ncl nltsre 8scrati8simae virgi-
„ ni8 lloi gsnitrici8 Uarins 8Lnetorum^ue martirum Olirieti
,, Oo8mae st vamioni in ^8tniän. — intcrventu Lomiti«
,, Widcrti stssue Lrviderti are'oe u?» "



Kapitel III. tz. 64. 259

zugczogen ist. 1321 kommen'die Wachszinsigen als zur Probstei
gehörig mit einem bestimmten Rechte vor, so in der Beilage 63
enthalten — Wahrscheinlich hat dieses wachszinsige
Verhaltniß sich spater in ein einfaches Zinsverhältniß aufgelöst.

2 . Hobs- und Behänd igungögüter.

Das Stift besaß eine Menge Obcrhvfe in den Grafschaften
Recklinghausen und Mark, im Münsterlande und im Bergischen.
Im Stifte selbst waren auch sehr viele Hobs-Güter gelegen,
deren Hobsherr theils die Fürstin, theils die Probstin, theils
das gräfliche Kapitel in Essen,, theils endlich das Stift in
Recklinghausen waren. Die Hobsgsrichtsbarkeit wurde, wenig¬
stens in neuerer Zeit, durch eine für die verschiedenen Oberhöfe
angeordnete Höbs- und Behandigungs-Kammer in Essen aus¬
geübt. Die Hobsrechte und Gesetze sind folgende:

Beilage 67. Verordnung der Abtissin und Fürstin zu
Essen, daß das vorzüglichere Pferd, der Harnisch und die son¬
stigen Waffen eines jeden im Stifte feßhgsten Mannes zum
Schutze des Landes bei der Wehre bleiben, keineswegs zum
Stcrbfall oder Bcsthaupte gezahlt und genommen, noch von
Jemand als ein Pfand angegriffen werden sollten, von 1338 "5>).

Beilage 68. Notarial-Jnstrument über die Aussage der
Geschwornen und Hofleute des Hofes Vichof, was nach altem
Rechte und Gewohnheit bei der Wehre der Oberhöfe an Ge-
rathschaften, an Vieh und anderen Sachen bleiben müßte, wenn

die Schulten oder Verwalter derselben äbgiengen oder verstürben,
und die Höfe dem Stifte erledigten', von 1338 ,

Beilage 69. Hvbasael-Rechte, das ist HoebS-Rechte
des fürstlichen Stifts Essen Das Alter dieser Hobsrechte
ist unbekannt.

Beilage 70. Reformation der Hobsrechte des Stifts
Essen durch die Fürstin Abtissin, Elisabeth von Sassenberg,
und Kapitel zu Essen geschehen 1454

298) Kindlingcr Hör. Urk. N. 72. S. 379. 380.
2S9) Kindlingcr N. 86. S. 411. 412.
300) Kindlingcr N. 876. 413.
301) v. Steinen Th. I. S. 1752—1767.,^«-!^ 6orpus jnriz teu-

äalis Kermsn. 1. I. p. 2002 — 2008 . Rive S. 511 — 526 ,
802) x. 2008—2012.
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Ucber die Schatzung, so auf die Essendischen Leute im
Amte Bokum gelegt worden,'liefert die Beilage 7i ein Schrei¬

ben des Herzogs Johann von Cleve an die Fürstin von Essen
von 1455 2 "), djx Beilage 72 ein Schreiben desselben an
seine Amtleute, von 1475 ^), die Beilage 73 endlich den
Revers Herzogs Johann von Cleve in Betreff der Schatzfreiheit
der Essendischen,Leute und Güter in der Grafschaft Mark und
Herz. Cleve

3. Curmuths- oder Curmudige-Gütcr.

Es gab dieser Güter mehrere im Stifte. Besondere Rechts¬
quellen sind darüber aber nicht vorhanden.

4. Leibgewinngüter.

Diese theilen sich in solche, bei denen das Erbrecht des
Aufsitzers unbestritten war — Erbleibgcwinnsgütcr, — und
solche, bei denen es in neuerer Zeit streitig gewesen, — Leib-
gcwinngütcr schlechtweg. — Zu jenen gehören nach Rive

s) Güter, welche in unbestimmten Theilen oder pro inclivigo
theils Behandigungs-, theils Gewinn-Güter sind, wie es
deren mxhrere bei dem Stift Recklinghausen gab.

K) Gewinn-Güter, womit die Besitzer behandigt waren, ohne
daß selbe in einem Hobsverbande sich befunden,

c) Güter, bei denen beim Absterben des Besitzers Erbtheilung
gestattet werden mußte, z. B. bei dem Stifte Stoppenberg,

ä) Die ausdrücklich nach Erbleibgewmnsrechten verliehenen
Güter.

e) Die Carnaper Höfe.
1) Güter, denen kn Folge langjähriger einförmiger Packt des¬

selben Geschlechts jene Eigenschaft nicht bestritten ward.
5. Bauernlehn.

Dieser nach der Analogie drs'Lchnrechts, modisizirt durch
deutsches Herkommen bei Bauerngütern, zu bcurtheilenden Güter,
kouäastrs, leucka ru8tioa, sivo censincs, gab es einige. —

303) KindNnger Gesch. v. Volmestein Bd. 2. Urk. N. l22. S.
460—462.

304) Das. N. 123. S. 462 - 464.
305) Das. N. 124. S. 466 — 270.
306) S. 333.
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